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Antrag 

der Abgeordneten Stefan Schuster, Florian Ritter, Arif Taşdelen, Klaus Adelt, Horst 
Arnold, Inge Aures, Harald Güller, Alexandra Hiersemann, Florian von Brunn, 
Ruth Müller, Markus Rinderspacher, Margit Wild, Martina Fehlner, Christian 
Flisek, Volkmar Halbleib, Annette Karl, Natascha Kohnen, Doris Rauscher, Diana 
Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann SPD 

Trauerflor für verunglückte Polizistinnen und Polizisten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Regelungslage für die Anordnung von Trau-
erflor dahingehend zu ändern, dass auch bei tödlichen Unglücksfällen von Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten der Bayerischen Polizei im Einsatz Trauerflor angeordnet 
werden kann. 

 

 

Begründung: 

Derzeit wird bei der Polizei der Trauerflor an uniformierten Dienstfahrzeugen und Halb-
stock bzw. Trauerflor an Streifenbooten nur bei der Tötung aktiv im Dienst befindlichen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durch Rechtsbrecher (in Bayern sowie bundes-
weit) und in besonderen Einzelfällen angeordnet. Folglich wird bei Tötung von Polizei-
beamtinnen und -beamten im Einsatz bei z. B. einem Verkehrsunfall kein Trauerflor an-
geordnet. Einer öffentlichen Trauer durch die Polizei steht hier die Anordnung der 
Staatsregierung im Wege. Eine Unterscheidung der Todesfälle von im Einsatz gestor-
benen Polizeibeamtinnen und -beamten ist jedoch nicht nachvollziehbar. Durch die Än-
derung der Regelungslage für die Regelfälle zur Anordnung von Trauerflor soll öffentli-
che Trauer durch die Polizei auch im Falle tödlicher Unglücksfälle von Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten der Bayerischen Polizei im Einsatz ermöglicht werden. 

 


